
Kundmachung
über die

Aufegung des Wählerverzeichnisses und das
Berichgungsverahren

Das Wählerverzeichnis ür die Naonalraswahl
am 29. Sepember 2024 lieg

von ............................... 2024 bis einschließlich 8. Augus 2024
äglich (am Samsag und Sonnag kann die Ermöglichung

der Einsichnahme unerbleiben)

Wochenag(e) ............................................................ von ............... bis ............... Uhr

Wochenag(e) ............................................................ von ............... bis ............... Uhr

Wochenag(e) ............................................................ von ............... bis ............... Uhr

......................................................................................................................................................
zur öenlichen Einsich au.

Kundmachung
angeschlagen am .......................................................................................

abgenommen am ...................................................................................... ....................................................................................................

Kundmachung (AufegungWählerverzeichnis/Berichgungsverahren) – NRW24 (NX 201)

Sadgemeinde,Markgemeinde, Gemeindeam –Magisra: ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Wahlberechge können ihr Wahlrech bei der bevorsehenden
Naonalraswahl nur ausüben, wenn sie im Wählerverzeichnis einge-
ragen sind. Die Auegung des Wählerverzeichnisses dien dazu, dass
Wahlberechge überprüen können, ob sie im jeweiligen Wählerver-
zeichnis eingeragen sind. Solle dies nich der Fall sein, beseh die
Möglichkei, das Wählerverzeichnis im Berichgungs- und Beschwer-
deverahren berichgen zu lassen.

In die Wählerevidenz einer Gemeinde (die Wählerevidenz bilde
die Grundlage des Wählerverzeichnisses, is mi diesem aber nich
idensch) sind olgende Personen eingeragen:

• Personen, die die öserreichische Saasbürgerschaf besizen, vor
dem 1. Jänner des Jahres der Einragung das 14. Lebensjahr (Jahr-
gang 2009) vollende und ihren Haupwohnsiz in Öserreich haben
sowie vom Wahlrech zum Naonalra nich ausgeschlossen sind;

• Personen, die die öserreichische Saasbürgerschaf besi-
zen, das 15. Lebensjahr im Jahr 2024 vollenden oder vor dem
1. Jänner 2024 vollende (Jahrgang 2009 und älere) und ihren
Haupwohnsiz im Ausland haben, vom Wahlrech zum Naonalra
nich ausgeschlossen sind und rechzeig einen Anrag au Einra-
gung oder Verbleib in der Wählerevidenz gesell haben.

Eine wahlberechge Person dar nur im Wählerverzeichnis einer
Gemeinde eingeragen sein.

Wahlberechg sind alle Personen, die am Schag (9. Juli 2024) in der
Wählerevidenz einer öserreichischen Gemeinde geührwerden und spä-
esens am Tag der Wahl (29. Sepember 2024) das 16. Lebensjahr vollen-
de haben werden (also Personen, die späesens am 29. Sepember 2008
geboren worden sind). Nur Wahlberechge werden in das Wählerver-
zeichnis augenommen.

Innerhalb des Einsichszeiraumes kann jede Person in das
Wählerverzeichnis Einsich nehmen.

Innerhalb des Einsichszeiraumes kann jede öserreichische Saas-
bürgerin oder jeder öserreichischer Saasbürger – gleichgülg, wo
sich ihr oder sein Haupwohnsiz bende – uner Angabe des Namens
und der Wohnadresse gegen das Wählerverzeichnis schriflich oder
mündlich einen Berichgungsanrag sellen. Die Anragsellerin oder

der Anragseller kann die Aunahme einer wahlberechgen Person in
dasWählerverzeichnis oder die Sreichung einer Person, die nichwahl-
berechg is, aus demWählerverzeichnis begehren.

Berichgungsanräge müssen bei der oben angeühren Behörde
bis zum Ablau des Einsichszeiraumes (8. Augus 2024) einlangen.

Berichgungsanräge sind, alls sie schriflich eingebrach werden,
ür jeden Berichgungsall gesonder zu überreichen. Ha ein Be-
richgungsanrag die Aunahme einer wahlberechgen Person zum
Gegensand, so sind auch die zur Begründung des Berichgungsan-
rages nowendigen Belege, insbesondere ein von der vermeinlich
wahlberechgen Person (sowei es sich nich um eine Auslandsös-
erreicherin oder einen Auslandsöserreicher handel) ausgeülles
Wähleranlageblat, anzuschließen. Wird im Berichgungsverahren
die Sreichung einer Person begehr, so is der Grund hierür anzu-
geben. Alle Berichgungsanräge, auch mangelhaf belege, sind von
den hierzu beruenen Sellen engegenzunehmen und weierzuleien.
Is ein Berichgungsanrag von mehreren Anragssellerinnen oder
Anragssellern unerzeichne, so gil, wenn keine zusellungsbevoll-
mächge Person genann is, die an erser Selle unerzeichnee Per-
son als zusellungsbevollmächg.

Für Berichgungsanräge sind nach Möglichkei die amlichen Be-
richgungsormulare zu verwenden; diese sowie die bei Aunahme-
begehren erorderlichen Wähleranlagebläter werden bei der oben
genannen Behörde während der Auegung des Wählerverzeichnis-
ses ausgegeben.

Wer oensichlich muwillige Berichgungsanräge sell, be-
geh eine Verwalungsüberreung und is mi Geldsrae bis zu
218 €, im Fall der Uneinbringlichkei mi Ersazreiheissrae
bis zu zwei Wochen, zu besraen.

Au die zu Beginn des Einsichszeiraumes noch nich enschiedenen
Berichgungsanräge und Beschwerden augrund des Wählerevidenz-
gesezes sind die einschlägigen Besmmungen der Naonalras-Wahl-
ordnung 1992 – NRWO über das Berichgungs- und Beschwerdeverah-
ren anzuwenden.

Gemeindeamt: Galtür

30. Juli 2024

Montag bis Freitag 08:00 12:00

Montag bis Donnerstag 13:00 18:00

im Gemeindeamt Galtür

29.Juli 2024

9. August 2024

Für den Bürgermeister:


